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Wir begrüßen die mit dem Referentenentwurf zur Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting 

Directive (CSRD-UG) intendierte 1:1-Umsetzung der europäischen Vorgaben. Damit kann das 

angestrebte Ziel, europaweit einheitliche Nachhaltigkeitsberichte zu schaffen, erreicht werden. Der 

bürokratische Aufwand sollte auch für die in Deutschland ansässigen Berichtspflichtigen unbedingt 

auf das erforderliche Mindestmaß begrenzt werden. 

Um das Ziel einer 1:1-Umsetzung der europäischen Vorgaben zu erreichen, sollten folgende zentrale 

Punkte angepasst bzw. präzisiert werden:  

1. Kein Goldplating für kleine und nicht-komplexe Institute: SNCI mit mehr als 500 Beschäftigten 

sollten auch für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 nach alter Rechtslage berichten 

2. Klarstellung notwendig: Keine Änderungen bei der Pflicht zur Aufstellung eines 

Konzernabschlusses und -lageberichtes 

3. Pflicht zum digitalen Format (ESEF) auf europäische Vorgaben beschränken  

4. Berichterstattung über Ressourcen ohne physische Substanz auf die „bedeutsamsten“ 

qualitativen Angaben begrenzen 

Zu diesen und weiteren Aspekten, bei denen wir Anpassungsbedarf sehen, nehmen wir nachfolgend 

einzeln Stellung. 

 

Das BMJ fragt im Schreiben vom 22. März 2024, ob das Mitgliedstaatenwahlrecht gemäß Art. 34 

Abs. 4 Bilanz-Richtlinie (i. d. F. der CSRD) ausgeübt werden sollte, wonach neben zur 

Abschlussprüfung befugten Personen auch unabhängige Erbringer von Bestätigungsleistungen als 

Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung zugelassen werden können.  

Bei den Unternehmen der Kreditwirtschaft wird im Regelfall der Abschlussprüfer auch der Prüfer des 

Nachhaltigkeitsberichtes sein. Die Durchführung beider Prüfungen durch den Abschlussprüfer sichert 

die Konsistenz und Verbindung zwischen Finanz- und Nachhaltigkeitsinformationen und dient der 

Effizienz und Effektivität der Prüfungen. Sollte im Einzelfall ein anderer Prüfer beauftragt werden, 

kommt für unsere Mitglieder nur ein Angehöriger des Berufsstands der Wirtschaftsprüfer in Betracht. 

Eine Zulassung von unabhängigen Prüfungsdienstleistern als Prüfer von Nachhaltigkeitsberichten 

halten wir daher nicht für erforderlich. Stattdessen regen wir an, in § 324e HGB-E zu 

berücksichtigen, dass die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichtes durch den Abschlussprüfer als 

Regelfall gilt (Abs. 2 vor den jetzigen Abs. 1 ziehen).  
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1. Kein Goldplating für kleine und nicht komplexe Institute (SNCI) 

1.1. Umsetzungsfristen: SNCI mit mehr als 500 Beschäftigten sollten auch für die 

Geschäftsjahre 2024 und 2025 nach alter Rechtslage berichten, wie es die CSRD vorsieht. 

Der EU-Gesetzgeber hat in Art. 5 CSRD eine Regelung zur Erstanwendung der CSRD exklusiv für als 

klein und nicht komplex eingestufte Kreditinstitute (SNCI) ab dem Geschäftsjahr 2026 geschaffen. 

Diese gilt explizit für alle SNCI. Dies sollte so auch im Handelsgesetzbuch umgesetzt werden (1:1-

Umsetzung).  

Drohende Überlastung: KMU und SNCI haben tendenziell dasselbe geschäftszweigspezifische 

Größenklassen-Niveau. Wie in der CSRD vorgesehen, sollte die grundsätzliche Gleichstellung von 

kapitalmarktorientierten KMU und SNCI angestrebt werden. Damit KMU und SNCI nicht überlastet 

werden und rechtssicher umsetzen können, sollten beide frühestens ab dem Berichtsjahr 2026 nach 

neuen Vorgaben berichten.  

Keine Zeit für die Implementierung der neuen Berichtsanforderungen: Am 1. Januar 2024 

hat die erste Berichtsperiode begonnen. Die nationale Umsetzung soll bis Juli 2024 erfolgen; sie wird 

voraussichtlich erst mit einer deutlichen Verspätung final verabschiedet. Hinzu kommt: Die für SNCI 

anzuwendenden LSME ESRS werden nicht rechtzeitig für eine Umsetzung zum 31. Dezember 2024 

vorliegen, da diese aus der EU-Sicht erst für 2026 greifen. Damit fehlt die entscheidende 

Umsetzungsgrundlage für alle SNCI.  

Richtlinienkonforme Umsetzung notwendig: Nach Art. 5 CSRD gilt eindeutig, dass die großen 

Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten und weniger als (bzw. gleich) 500 Beschäftigten (s. b 

im Anhang), die gleichzeitig SNCI sind, nicht ab Geschäftsjahr 2025 sondern ab Geschäftsjahr 2026 

erstmals berichten müssen (s. c im Anhang). Andernfalls hätte diese Regelung für SNCI keinerlei 

Wirkung und wäre überflüssig. Der EU-Gesetzgeber schafft annahmegemäß Vorschriften, die auch 

eine Wirkung entfalten. Dann gilt diese Regelung aber auch für SNCI mit mehr als 500 Beschäftigten 

(s. a im Anhang), da in Art. 5 Abs. 2 Bu. c Ziff. ii CSRD keine Einschränkung auf Bu. b enthalten ist. 

„Sofern sie große Unternehmen …sind“ stellt klar, dass alle SNCI im Anwendungsbereich (Art. 19a 

Abs. 1 Bilanz-Richtlinie) von der Regelung nach Bu. c Ziff. ii erfasst sind. Demnach müssen alle SNCI 

erst ab Geschäftsjahr 2026 erstmals die Berichtspflichten der CSRD erfüllen. Dies gilt unabhängig 

von der Anzahl der Beschäftigten.  

Ergebnis: Bei der nationalen Umsetzung der CSRD sollte klargestellt werden: Alle SNCI müssen 

unter der neuen Rechtslage erstmals ab Geschäftsjahr 2026 berichten.  

Lösung: Art * Abs. 1 EGHGB (Art. 2 CSRD-UG) wird um eine Nr. 4 erweitert, wie bereits in Abs. 2. 
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Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch (EGHGB) 

(…) (1) (…) sind erstmals anzuwenden auf Unterlagen der Einzelrechnungslegung  

für ein nach dem 31. Dezember 2023 beginnendes Geschäftsjahr von Unternehmen, die  

1.  groß sind (…),  

2.  von öffentlichem Interesse gemäß § 316a S. 2 des Handelsgesetzbuchs sind [vgl. 

Petitum 5.2], und  

3.  im Jahresdurchschnitt mehr als 500 Arbeitnehmer beschäftigen, und  

4.  kein kleines und nicht komplexes Institut im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 

Nummer 145 Buchstaben a), b) und d) bis f) der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 

Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung 

(EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1) sind. 

 

 

1.2. Definition von kleinen und nicht-komplexen Instituten (Verweis auf die CRR) 

Die Definition von kleinen und nicht komplexen Instituten wird durch einen Verweis auf Art. 4 Abs. 1 

Nr. 145 CRR hergestellt. Entsprechend der Intention des europäischen Gesetzgebers, der auf die 

monetären bzw. quantitativen Größenklassenkriterien der Bilanz-Richtlinie zurückgreift, sollte der 

Verweis auf die SNCI-Definition der CRR auf die quantitativen Bedingungen beschränkt werden 

(Art. 4 Abs. 1 Nr. 145 Bu. a), b) und d) bis f)).  

 

Wir schlagen somit folgende Anpassung in Art. * Abs. 2 (und Abs. 1) Nr. 2 EGHGB vor: 

„kein kleines und nicht komplexes Institut im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 145 

Buchstaben a), b) und d) bis f) der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1) sind“  

 

2. Klarstellung notwendig: Keine Änderungen zur Konsolidierung unwesentlicher 

Tochterunternehmen (§ 296 Abs. 2 HGB) und beim Verzicht auf die Aufstellung eines 

Konzernabschlusses bei unwesentlichen Tochterunternehmen (§ 290 Abs. 5 HGB)  

Teilweise wird im Schrifttum ein mögliches Auseinanderfallen des handelsrechtlichen 

Konsolidierungskreises, der für die Finanzberichterstattung angewendet wird, und der zwingend im 

Lagebericht eingefügten Nachhaltigkeitsberichterstattung für möglich gehalten (vgl. WPg 2024, 

S. 140 ff.). Diese Auffassung teilen wir nicht. Die Bilanz-Richtlinie sieht bzgl. eines konsolidierten 

Abschlusses einen einheitlichen Konsolidierungskreis zwischen Konzernabschluss und 

Konzernlagebericht vor (Art. 2 Nr. 11, Art. 3 Abs. 7, Art. 21, Art. 22, Art. 23 Abs. 9 und 10 sowie 

Art. 29 Abs. 1 Bilanz-Richtlinie). Sofern es keine konsolidierungspflichtigen Tochterunternehmen 

gibt, entfällt die Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und -lageberichts. Mit der CSRD 

wurden die betreffenden Artikel in der Bilanz-Richtlinie nicht angepasst.  
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Art. 29a Abs. 1 Bilanz-Richtlinie (in der Fassung der CSRD) regelt Folgendes: “Mutterunternehmen 

einer großen Gruppe nach Artikel 3 Absatz 7 nehmen in den konsolidierten Lagebericht Angaben auf, 

die für das Verständnis der Auswirkungen der Gruppe auf Nachhaltigkeitsaspekte sowie das 

Verständnis der Auswirkungen von Nachhaltigkeitsaspekten auf Geschäftsverlauf, Geschäftsergebnis 

und Lage der Gruppe erforderlich sind.“  

 

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist also für die „große Gruppe“ zu erstellen, welche nach Art. 3 

Abs. 7 Bilanz-Richtlinie die einzubeziehenden Tochterunternehmen und das Mutterunternehmen 

umfasst. Tochterunternehmen, die nach Art. 23 Abs. 9 und 10 Bilanz-Richtlinie nicht konsolidiert 

bzw. nicht einbezogen werden, sind nicht Teil des konsolidierten Lageberichts und damit auch nicht 

Bestandteil der konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung. Vielmehr gelten diese vor dem 

Leitbild der fiktiven rechtlichen Einheit des Konzerns als „Dritte“ (Einheitstheorie) und sind somit 

ggf. in die Berichterstattung über die Wertschöpfungskette einzubeziehen. Sofern die Pflicht zur 

Aufstellung eines Konzernlageberichts dem Grunde nach nicht besteht, entfällt auch die Erweiterung 

des Konzernlageberichts um einen Konzernnachhaltigkeitsbericht. 

 

Somit besteht aus unserer Sicht ein Einklang in der Berichterstattung zwischen Konzernabschluss 

und Konzernlagebericht hinsichtlich der finanziellen Berichterstattung. Die Bilanz-Richtlinie sieht in 

der Nachhaltigkeitsberichterstattung auf konsolidierter Ebene keinen Unterschied im 

Konsolidierungskreis zwischen der finanziellen und der Nachhaltigkeitsberichterstattung vor (so auch 

ESRS 1.62; ESRS 2.5 Bu. b i). Ein Auseinanderlaufen würde auch den Grundsätzen der Klarheit und 

Übersichtlichkeit widersprechen. Insbesondere die Befreiungsvorschriften in §§ 290 Abs. 5 und 296 

Abs. 2 HGB (Art. 23 Abs. 10 Bilanz-Richtlinie) dürfen durch eine überschießende nationale CSRD-

Umsetzung nicht ausgehebelt werden. 

 

Aufgrund der in der Praxis erkennbaren Unsicherheit sollte dies entsprechend in der 

Gesetzesbegründung klargestellt werden. 

 

3. Pflicht zum digitalen Format (ESEF) auf europäische Vorgaben beschränken  

Derzeit sind die §§ 289g, 315e HGB-E so formuliert, dass der komplette Lagebericht im ESEF-

Format aufzustellen ist, sobald der Lagebericht um einen Nachhaltigkeitsbericht zu erweitern ist. 

Dies stellt eine massive Verschärfung dar. Im Rahmen des ESEF-Umsetzungsgesetzes wurde das 

ursprünglich vorgesehene Aufstellungserfordernis bereits deutlich kritisiert und durch eine 

Offenlegungslösung ersetzt. Warum nun für den Lagebericht ein Aufstellungserfordernis gelten soll, 

erschließt sich nicht und führt zu erheblichen Belastungen für die berichtspflichtigen Unternehmen. 

Unseres Erachtens handelt es sich hier um einen Übersetzungsfehler.  

 

Aus den Erstanwendungsvorschriften im Referentenentwurf i. V. m. §§ 325, 328 HGB-E kann zudem 

abgeleitet werden, dass bereits für das erste Berichtsjahr 2024 eine vollständige Offenlegung für die 

CSRD-Angaben nach ESEF-VO vorgesehen ist. Da der Zeitplan der EFRAG, ESMA und der EU-

Kommission zur ESEF-Taxonomie (CSRD) eine Fertigstellung der EU-Vorgaben im Sinne einer 

Änderung des ESEF-RTS frühestens Ende 2024 ermöglicht, wobei noch ergänzend die Einspruchsfrist 

für das Europäische Parlament und den Rat zu berücksichtigen ist, ist die Berichterstattung im ESEF-
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Format zum Stichtag 31. Dezember 2024 für die Anwendungsverpflichteten nicht umsetzbar. Die 

entsprechenden Softwareanbieter werden auf Basis des Zeitplans nicht rechtzeitig ausliefern 

können, resp. Softwareanpassungen nicht rechtzeitig bis zur Vergabe des Prüfungsvermerks 

erfolgen können. Das sich daraus ergebende Prozessrisiko im Rahmen der Lageberichterstattung ist 

weder angemessen noch vertretbar.  

 

Vor diesem Hintergrund halten wir eine Verschiebung der Pflicht zum digitalen Format und 

insbesondere zur ESEF-Auszeichnung (tagging) um mindestens ein Jahr über das EGHGB für 

dringend erforderlich. 

 

4. Bericht über Ressourcen ohne physische Substanz auf die bedeutsamsten qualitativen 

Angaben begrenzen 

Die Umsetzung zum Bericht über die wichtigsten immateriellen Ressourcen in den §§ 289 Abs. 3a, 

315 Abs. 3a HGB-E geht über den europäischen Rahmen (Art. 19 Abs. 1 Bilanz-Richtlinie i. d. F. 

CSRD) hinaus. Nach §§ 289 Abs. 3a, 315 Abs. 3a HGB-E sind im (Konzern-)Lagebericht „auch 

diejenigen Ressourcen ohne physische Substanz anzugeben (…)“. Art. 19 Abs. 1 Uabs. 4 Bilanz-

Richtlinie sieht jedoch nur vor, dass „über die wichtigsten immateriellen Ressourcen“ zu berichten 

ist.  

 

Es sollte klargestellt werden, dass nur die wichtigsten Informationen aufzunehmen sind. Dies kann 

im Einklang mit § 289 Abs. 1 HGB unter Verwendung des handelsrechtlichen Begriffs der 

„bedeutsamsten“ Informationen erfolgen. Im Ergebnis sollte der Wortlaut der §§ 289 Abs. 3a, 315 

Abs. 3a HGB-E ergänzt werden: Eine Kapitalgesellschaft hat im Lagebericht auch diejenigen 

bedeutsamsten Ressourcen ohne physische Substanz anzugeben, von denen (…).  

 

Darüber hinaus genügt aus unserer Sicht eine qualitative Darstellung bzw. Erläuterung. Eine 

Quantifizierung würde unverhältnismäßigen Aufwand bedeuten. Insofern würden wir es begrüßen, 

wenn in der Gesetzesbegründung der Hinweis aufgenommen wird, dass im Regelfall eine qualitative 

Berichterstattung ausreichend sein dürfte. 
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5. Weitere notwendige und wichtige Klarstellungen bei der Umsetzung der CSRD  

5.1 Umsetzungsfristen für große kapitalmarktorientierte Tochterunternehmen 

Die CSRD sieht eine schrittweise Umsetzung vor, beginnend mit den Unternehmen, die bereits der 

Berichtspflicht gemäß der Richtlinie über die nichtfinanzielle Berichterstattung (NFRD) unterliegen. 

Diese Unternehmen werden ihre ersten CSRD-Berichte für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlichen 

müssen. Alle anderen großen Unternehmen, die derzeit nicht unter die NFRD fallen und somit zum 

ersten Mal von der Verpflichtung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung betroffen sind, werden ab dem 

Geschäftsjahr 2025 berichten. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die großen Unternehmen, die bereits 

Erfahrung mit der nichtfinanziellen Berichterstattung haben, die ersten Unternehmen sein werden, 

die die neue Nachhaltigkeitsberichterstattung veröffentlichen, während alle anderen großen 

Unternehmen ein weiteres Jahr Zeit haben, um die notwendigen Prozesse zu etablieren und die 

entsprechenden Daten zu erheben.  

 

Allerdings wird diese Regelung durch andere Vorschriften der CSRD mangels Klarstellung umgangen. 

Generell sind Tochterunternehmen von der Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 

ausgenommen, sofern sie bestimmte Kriterien erfüllen (§ 289b Abs. 2 HGB). Der letzte Satz des 

Absatzes 2 besagt jedoch, dass Tochtergesellschaften, die selbst große Unternehmen sind, deren 

übertragbare Wertpapiere an einem geregelten EU-Markt notiert sind, diese Ausnahme nicht in 

Anspruch nehmen können. Stattdessen sind sie verpflichtet, einen separaten Nachhaltigkeitsbericht 

vorzulegen. Die Anwendung dieser Regel auf den Umsetzungszeitplan könnte ohne eine Klarstellung 

im EGHGB den schrittweisen Ansatz der CSRD-Pflicht für neu Verpflichtete unterlaufen: 

Kapitalmarktorientierte Tochtergesellschaften mit mehr als 500 Mitarbeitern müssten ihren ersten 

Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlichen, obwohl sie den 

Nachhaltigkeitsbericht zum allerersten Mal offenlegen. Diese unvorhergesehene Folge sollte im 

CSRD-Umsetzungsgesetz mit einer Klarstellung im EGHGB korrigiert werden. Große, 

kapitalmarktorientierte Tochterunternehmen sollten den Phase-in-Anforderungen der CSRD in 

gleicher Weise unterliegen wie alle anderen Unternehmen. 

 

5.2 Mutterunternehmen, die selbst nicht von öffentlichem Interesse sind 

Der Referentenentwurf unterwirft u. a. Mutterunternehmen, die den Vorschriften des Ersten oder 

Zweiten Unterabschnitts des Vierten Abschnitts des Dritten Buchs des HGB unterliegen, der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung bereits ab dem Geschäftsjahr 2024. Dies geht über die Vorgabe der 

CSRD hinaus. Art. 5 Abs. 2 Bu. a Ziff. ii CSRD sieht eine Umsetzung ab dem Geschäftsjahr 2024 nur 

für „Unternehmen von öffentlichem Interesse im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der genannten 

Richtlinie“ [Bilanz-Richtlinie] vor.  

 

Mutterunternehmen, die selbst nicht von öffentlichem Interesse sind, aber über bspw. § 340i Abs. 3 

HGB den Vorschriften des Ersten Unterabschnitts des Vierten Abschnitts des Dritten Buchs des HGB 

unterliegen, würden also ein Jahr früher als europarechtlich notwendig von der CSRD-

Berichterstattungspflicht erfasst. 
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Für derartige Mutterunternehmen einer großen Gruppe i. S. v. Art. 3 Abs. 7 der Bilanz-Richtlinie, die 

selbst nicht von öffentlichem Interesse sind, sieht Art. 5 Abs. 2 Bu. b CSRD nämlich erst ab dem 

Geschäftsjahr 2025 eine verpflichtende Nachhaltigkeitsberichterstattung vor. Gerade für solche 

Mutterunternehmen besteht eine besondere Komplexität im Aufbau einer konsolidierten 

Nachhaltigkeitsberichterstattung und ein hoher Umsetzungszeitbedarf, der durch die jetzt im 

Referentenentwurf enthaltenen Reglungen massiv verkürzt würde. Deshalb sollte – auch zur 

Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der deutschen Wirtschaft – an dieser Stelle die 

Differenzierung der CSRD beibehalten und die Regelung nicht verschärft werden. 

 

Lösung: Artikel * Abs. 1 Nr. 2 EGHGB, (…) 2. die kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d des 

Handelsgesetzbuchs oder den Vorschriften des Ersten oder Zweiten Unterabschnitts des Vierten 

Abschnitts des Dritten Buchs von öffentlichem Interesse gemäß § 316a S. 2 des 

Handelsgesetzbuchs sind und (…) 

 

5.3 Eintreten der erstmaligen Berichtspflicht durch Verschmelzungen 

In Fällen der Neugründung oder einer Umwandlung im Sinne des Umwandlungsgesetzes treten die 

Rechtsfolgen des Vorliegens der Größenklassenmerkmale gemäß § 267 Abs. 4 S. 2 HGB bereits dann 

ein, wenn die betreffenden Merkmale am ersten Abschlussstichtag nach der Umwandlung, 

einschließlich Verschmelzung, oder Neugründung gegeben sind. Es bedarf hier nicht des Vorliegens 

dieser Merkmale an zwei aufeinander folgenden Bilanzstichtagen. Vielmehr ergibt sich die 

Klassifizierung in den genannten Fällen allein aus den Größenmerkmalen, die am ersten 

Bilanzstichtag nach dem rechtlichen Wirksamwerden der gesellschaftsrechtlichen / 

umwandlungsrechtlichen Maßnahme gegeben sind.  

 

Die erstmalige Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts setzt umfangreiche Datenerhebungen lange, 

d.h. einige Jahre, vor der Erstberichterstattung voraus. Verschmelzen zwei Unternehmen, die 

bislang nicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet waren und wird das neue 

Unternehmen groß i. S. d. § 267 Abs. 3 HGB, so werden entsprechende Daten nicht vorliegen. Es 

sollte daher geregelt werden, dass für diese Fälle, die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 

erst nach zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren eintritt.  

 

5.4 Befreiende Wirkung von Konzernabschlüssen 

§ 289b Abs. 2 und 3 HGB-E sieht vor, dass Tochterunternehmen unter bestimmten Bedingungen von 

der Pflicht zur Erweiterung des Lageberichts um einen Nachhaltigkeitsbericht befreit werden. Dies 

gilt, wenn „die Kapitalgesellschaft und seine Tochterunternehmen in den Konzernlagebericht des 

Mutterunternehmens“ einbezogen sind. Diese Befreiungsvorschrift würde bei wörtlicher Auslegung 

ins Leere laufen, da davon auszugehen ist, dass regelmäßig nicht alle Tochterunternehmen in den 

Konzernlagebericht einbezogen werden. Vielmehr werden die Tochterunternehmen unter Beachtung 

der Konsolidierungsvorschriften des § 296 HGB einbezogen. Wir regen hierzu mindestens einen 

Hinweis in der Gesetzesbegründung an. Gleiches gilt für § 315b Abs. 2 und 3 HGB-E. 
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5.5 Verknüpfung mit dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG-E) 

§ 12 Abs. 4 LkSG-E regelt eine Verschiebung der Berichtseinreichung für Geschäftsjahre, die vor 

dem 1. Januar 2024 begonnen haben. Diese Berichte sollen nun frühestens zum 31. Dezember 2024 

beim BAFA eingereicht werden müssen. Hier sollte im finalen Gesetz klargestellt werden, dass sich 

die Fristverschiebung nicht nur auf die Berichtseinreichung beim BAFA sondern auch auf die 

Publikation nach § 10 Abs. 2 LkSG bezieht. Ebenso bitten wir um Klarstellung, in welchem Format 

der LkSG-Bericht für das Geschäftsjahr 2023 eingereicht werden soll. 

 

Grundsätzlich interpretieren wir die Überführung der LkSG-Berichterstattung in die CSRD-

Berichterstattung als Ersatz der eigenständigen LkSG-Berichterstattung. Diese Entbürokratisierung 

begrüßen wir ausdrücklich. 

 

5.6 Registrierung als Prüfer für Nachhaltigkeitsberichte im Berufsregister / Übergangsregelung  

Wie bereits erwähnt wird bei den Unternehmen der Kreditwirtschaft im Regelfall der Abschlussprüfer 

auch der Prüfer des Nachhaltigkeitsberichtes sein. Wir begrüßen ausdrücklich, dass vor dem 

1. Januar 2026 bestellte Berufsangehörige als Prüfer für Nachhaltigkeitsberichte registriert werden 

können, wenn sie über den Weg der Fortbildung die notwendigen Kenntnisse für 

Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung erlangt haben. Nach dem Referentenentwurf ist 

der Nachweis der Teilnahme an einer Fortbildung Voraussetzung für die Registrierung als Prüfer für 

Nachhaltigkeitsberichte (§ 13d Abs. 2 WPO-E). Die Registrierung ist wiederum Bedingung für die 

Bestellung des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung (§ 324e HGB-E). 

 

Angesichts der knappen Umsetzungsfristen der CSRD und des für die Fortbildung und Registrierung 

notwendigen zeitlichen Aufwandes sollte für die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichte 2024 

(erstmalige Prüfungsrunde) eine Übergangsregelung vorgesehen werden, wonach der Nachweis der 

Teilnahme an einer Fortbildung im Nachgang zur Registrierung erbracht werden kann.  

 

5.7 Anwendung auf Verbriefungszweckgesellschaften 

Zweckgesellschaften erfüllen eine wichtige Funktion im Rahmen der Verbriefung von Positionen. 

Diese Zweckgesellschaften übernehmen Positionen der Gruppen und begeben Anleihen im 

Kapitalmarkt um diese zu refinanzieren. Durch die Grundlogik von Verbriefungen werden den 

Zweckgesellschaften substantielle Pools von Positionen übertragen, wodurch die Zweckgesellschaft 

die Schwellenwerte der CSRD-Pflicht überschreiten könnte (Bilanzsumme > 25 Mio. EUR & 

Nettoumsatzerlöse > 50 Mio. EUR). Zur Refinanzierung der Positionsübernahme emittieren die 

Zweckgesellschaften häufig Anleihen am Kapitalmarkt. Dies bedeutet, dass übertragbare 

Wertpapiere der Zweckgesellschaft an einem regulierten Markt der EU notiert sind, wodurch die 

Zweckgesellschaft unter die bereits skizzierte Ausnahme aus der Konzernbefreiung fällt und einen 

eigenen CSRD-Bericht erstellen müsste, obwohl sie in der Regel voll konsolidiert wird, so dass die 

Vermögenswerte in den konsolidierten Nachhaltigkeitsbericht des Originators gemäß Artikel 29 

CSRD aufgenommen werden. Verbriefungszweckgesellschaften sind typischerweise automatisierte 

Entitäten, die vordefinierte Maßnahmen im Falle des Eintritts vordefinierter Trigger Events 

durchführen (bspw. Zinszahlung). Es handelt sich um Zweckgesellschaften ohne eigene 
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Unternehmensstrategie oder Mitarbeiter. Daher können Verbriefungszweckgesellschaften die 

Nachhaltigkeitsberichtspflicht der CSRD nicht erfüllen. 

 

Unserer Ansicht nach war die Ausweitung der CSRD-Pflichten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 

auf Zweckgesellschaften eine unbeabsichtigte Folge, die sich aus der neuen Gestaltung der 

Schwellenwerte für die Nachhaltigkeitsberichterstattung ergibt. Der Text und die Erwägungsgründe 

der CSRD enthalten keinen Hinweis auf Verbriefungen oder Unternehmensvehikel. In Anbetracht der 

Tatsache, dass a) diese Zweckgesellschaften einfach nicht in der Lage sind, die erforderliche 

Berichterstattung zu liefern, b) Verbriefungen und Zweckgesellschaften bereits einem separaten, 

speziellen Regulierungsrahmen unterliegen (Verbriefungsverordnung) und c) die Ausweitung der 

Berichterstattungsanforderungen auf Zweckgesellschaften im Grunde den gesamten Markt für 

Verbriefungen zum Erliegen bringen würde, glauben wir nicht, dass die EU-Institutionen 

beabsichtigten, Zweckgesellschaften, die Verbriefungen nutzen, in den Anwendungsbereich der 

CSRD einzubeziehen. Daher sollte eine Klarstellung in das CSRD-Umsetzungsgesetz aufgenommen 

werden, dass die Berichtspflichten nicht für reine "Verbriefungszweckgesellschaften" gemäß der 

Definition in Artikel 4 Absatz 66 der Eigenkapitalverordnung und Artikel 2 Absatz 2 der 

Verbriefungsverordnung (Verordnung (EU) 2017/2402) gelten. 

 

Darüber hinaus haben die europäischen Aufsichtsbehörden ESMA, EBA und EIOPA auf der Grundlage 

eines Mandats der geänderten Verbriefungsverordnung bereits einen Entwurf einer delegierten 

Verordnung zur Konsultation am 2. Mai 2022 veröffentlicht, der eine umfassende Offenlegung von 

Informationen auf Einzelvertragsebene und teilweise auf Originator-Ebene vorsieht, damit die 

Anleger die negativen Auswirkungen von ESG-Faktoren auf ihre Investitionen bewerten können. 

Konzeptionell sollte dieser Ansatz bevorzugt werden, da die Auswirkungen von ESG-Faktoren von 

den verbrieften Forderungen und dem Originator ausgehen und nicht von der 

Verbriefungszweckgesellschaft. 

 

5.8 Berichtsinhalte: Nachhaltigkeitsziele 

Der Referentenentwurf skizziert in § 289c HGB-E grob die Inhalte des Nachhaltigkeitsberichts. 

Absatz 2 Nummer 2 spricht dabei von einer „Beschreibung der zeitgebundenen Nachhaltigkeitsziele, 

die sich die Kapitalgesellschaft gesetzt hat, soweit vorhanden, einschließlich der absoluten Ziele für 

die Verringerung der Treibhausgasemissionen mindestens für 2030 und 2050 […]“. Die Formulierung 

lässt unterschiedliche Interpretationen zu, auf welchen Teil des Satzes sich das „soweit vorhanden“ 

bezieht. Wir bitten im Sinne einer 1:1-Umsetzung um Klarstellung, dass absolute Ziele zur 

Verringerung der Treibhausgasemissionen nur soweit vorhanden anzugeben sind.  

 

Darüber hinaus wird in den ESRS Application Requirements zu E1-4 auch auf „entsprechende 

absolute Werte“ für das Zieljahr und Zwischenzieljahre verwiesen. Wir bitten hier um Klarstellung in 

der Begründung, ob diese Werte auch als absolute Ziele gelten sollen. 
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5.9 Entgelttransparenzgesetz 

Eine Berichterstattung nach § 22 EntgeltTranspG sollte bei einer vollständigen 

Nachhaltigkeitsberichterstattung entfallen, da diese Themengebiete letztlich in den sozialen 

Berichtsaspekten behandelt werden. Insofern sollte eine Befreiung von der Entgelttransparenzpflicht 

analog der Befreiung nach § 289f HGB-E ins Gesetz aufgenommen werden. 
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Anhang zu 1. 

Artikel 5 Abs. 2 CSRD (Umsetzung) 
(…)  

(2) Die Mitgliedstaaten wenden die erforderlichen Vorschriften an, um Artikel 1, …, nachzukommen: 

 

(a)   auf am oder nach dem 1. Januar 2024 beginnende Geschäftsjahre: 

(i) 

… 

für große Unternehmen im Sinne von Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 

2013/34/EU, bei denen es sich um Unternehmen von öffentlichem 

Interesse im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der genannten Richtlinie 

handelt und die am Bilanzstichtag die durchschnittliche Zahl von 500 

während des Geschäftsjahres Beschäftigten überschreiten; 

„große“ mit mehr als 

500 Beschäftigten 

 

(b)  auf am oder nach dem 1. Januar 2025 beginnende Geschäftsjahre 

(i) 

… 

für große Unternehmen im Sinne von Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 

2013/34/EU [, die am Bilanzstichtag mindestens zwei der drei 

folgenden Größenmerkmale überschreiten: a) Bilanzsumme: 20 000 

000  EUR; b) Nettoumsatzerlöse: 40 000 000  EUR; c) durchschnittliche 

Zahl der während des Geschäftsjahres Beschäftigten: 250.],  

die nicht unter Buchstabe a Ziffer i dieses Unterabsatzes fallen; 

„große“ mit 250 bis 500 

Beschäftigten 

 

(c)  auf am oder nach dem 1. Januar 2026 beginnende Geschäftsjahre 

(i) für kleine und mittlere Unternehmen (…) [und kapitalmarktorientiert]  

(ii) für kleine und nicht komplexe Institute gemäß der Definition in 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, 

Abweichend von den 

Buchstaben (a) und (b). 

 

sofern sie große Unternehmen im Sinne von Artikel 3 Absatz 4 der 

Richtlinie 2013/34/EU sind oder kleine und mittlere Unternehmen im 

Sinne von Artikel 3 Absätze 2 und 3 der genannten Richtlinie sind, die 

Unternehmen von öffentlichem Interesse im Sinne von Artikel 2 

Nummer 1 Buchstabe a [=kapitalmarktorientiert] der genannten 

Richtlinie sind und bei denen es sich nicht um Kleinstunternehmen im 

Sinne von Artikel 3 Absatz 1 der genannten Richtlinie handelt; 

 

„große“, also (a) und 

(b) … 

(iii) für firmeneigene Versicherungsunternehmen (…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




